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Zweiter TTikel.)

Wir kommen jetzt erſt 3u dem eigentlichen und dem ſchwierig⸗
ſten Capitel, welches Dir behandeln wollten, nämlich das Verfahren
den rückfälligen Sündern gegenüber. Doch iſt ur das, aSs über
ſündhafte Gewohnheit und ſündhafte Gelegenheit geſagt wurde, die
Aufgabe erleichtert.

Der Rückfall in die Sünde iſt ſich kein rund, den Sünder
von der Verzeihung und ſacramentalen Losſprechung auszuſchließen;
denn ott iſt ſtet ereit, auch nach wiederholten und oftmaligen
Rückfällen, dem ahrha reumüthigen er Verzeihung angedeihen
3 laſſen Urde der Rückfall ſich Grund ſein, den Sünder abzu
weiſen, dann wäre S höricht, ein häufiges Beichten zu empfehlen
und vor allem die Gläubigen 3u ermahnen, nach geſchehener unde
10 nicht ange mit der Ausſöhnung mit ott 3 warten, ſondern ſo
bald als mögli ſich dem Richterſtu der Buße 5 ſtellen. Wa  —
der Rückfa zu Ungunſten des rückfälligen Sünders bewirken kann,
iſt der Zweifel an der Aufrichtigkeit und Güte der vergangenen
Beichten, und das Bedenken, welches auch die gegenwärtige
Dispoſition dem Beichtvater aufſteigen mag; mehr noch legt
Rückfall In die Sünde es nahe, daſs das Beichtkind ernſtern
Gebrauch der Heilmittel oder zum Gebrauch anderer und wirkſamerer
ittel angehalten und verpflichtet werden müſſe

Der weifel ber die vergangenen Beichten iſt, enn bei
einiger Unterſuchung die Sache zweifelha bleibt, inſofern zugunſten
des Beichtkindes zu löſen, daſs ihm nicht die Wiederholung der abge⸗
legten Beichten zur Pflicht gemacht werden kann. Hier nde da
Princip Anwendung: In 10 tandum ESt PrO Valore actUus
Da edenken eine genügende Dispoſition zur gegenwärtigen
Beichte muſs ſich der Beichtvater in vernünftiger Weiſe, mit
poſitivem, wenn auch nicht evidentem und unfehlbarem Urtheil 3U⸗
gunſten des Vorhandenſeins löſen können, bevor Er die Losſprechung
nochmals ertheilt. Vor allem muſs EL betreffs der anzuwendenden
Beſſerungsmittel die paſtorelle Klugheit efragen.

af ſich nicht leugnen, eln raſcher Rückfall, ein häufiger
Rückfall, ein Rückfall ohne Am und Widerſtand iſt kein günſtiges
Zeichen für den vorhanden geweſenen 9  L llen und ernſten Vorſatz
und kann inſofern die Giltigkeit der verfloſſenen Beichten fraglich
machen eig ſich jetzt kein entſchiedenerer, ondern der gleich
chwache Wille, wie er I. ſo bleibt auch der jetzige gute Wille
raglich Darum muſs der Beichtvater ſich bemühen, Zeichen zu finden,
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welche einen ernſtern Willen des Beichtkindes bekunden, und nöthigen⸗

einem ſolchen ernſtern Willen durch eindringliche Ermahnung
das Beichtkind beſtimmen. Bleibt dies Bemühen fruchtlos, dann aller⸗
dings iſt in der Regel die Losſprechung verſchieben, bis ich enn
beſſerer zeig ſage, in der Regel; denn In Ausnahme⸗
fällen iſt eS nach den Regeln der bewährteſten Schriftſteller ant

Platze, ſe bei zweifelhafter Dispoſition bedingungsweiſe die Los
ſprechung 3u ert eilen.

ber jene Bedenken, jene Vermuthung zu Ungunſten des Beicht⸗
kindes gewinnen eine eigentliche Begründung nicht durch jeden ück
fall, ondern nuLr Ur den Zuſtand der Rückfälligkeit; deshalb
wurde oben Unterſchieden zwiſchen Rückfall IM einfachen grammatiſchen
Sinn und0 im theologiſchen Sinn. Rückfälliger Im
tiſchen Sinn iſt jeder, der einmal gebeichtet, und trotz der Beichte
von in Sünde Selbſtverſtändlich muſs dieſer allgemeine
Begriff beſchränkt werden, zuma man auch den R in
läſsliche Sünde mit ein  lezen will; onſt müſste faſt die
heiligſten Seelen als die rückfälligſten bezeichnen; denn ſie beichten
Q  — öfteſten und finden doch immer wieder E worüber ſie ſich
anzuklagen Aben Wir laſſen nun den Rückfall in läſsliche Sünden
vorläufig außer Acht, müſſen aber auch den Rückfall in ſchwere
Sünden ahin beſchränken, daſs man Im theologiſchen Sinne nUuL

denjenigen rückfällig nennt, der dieſelben ſchweren Sünden
wieder begangen hat, 2 der dieſelben chweren Sünden in mehreren
oder n einer Reihe von Beichten anzuklagen atte, der E ohne
Kampf und Widerſtand immer wieder mn dieſelben oben gebeichteten
Sünden zurückfiel und aher keine eſſerung aufzuweiſen hat dieſe
eigentlichen und gewohnheitsmäßigen Rückfälligen ſind ES, E
allerdings die Vermuthung nahelegen, daſs ihre bisherigen Beichten
Aus angel wahrer Reue und entſchiedenem Vorſatz der
Beſſerung und des Gebrauches der nothwendigen Heilmittel ungiltig
waren, und daſs die gegenwärtige Dispoſition ſo ange auch als
ungenügend 3 gelten habe, als die Zeichen der Reue und des Vor
ſatzes auf demſelben Niveau als früher ſich bewegen, alſo keine
be ſſe Dispoſition bekunden

Wer alſo nach der Beicht bald wieder in dieſelben Sünden
zurückfiel, aber doch erſt, nachdem en einigemal den Andrang
der erſuchung

X. ſiegreich gekämpft 0  E der iſt nicht imR obigen
Sinn rückfällig. hm kann ich bei aufrichtiger Verſicherung der Reue
und des guten Willens trotz ſeines0Glauben ſchenken. Nur
ſoll ich ihn beſtimmen, daſs EL, ſo weit eben möglich, er den
heiligen Sacramenten eile, beim Unglück eines nochmaligen Sünden⸗
falles ſich möglichſt bald wieder aufraffe, damit nicht die ungebüßte
Sünde immer weitere und weitere Sünden nach ſi zie

Eine gewiſſe Vorſicht iſt nun doch auch hier 0 Es
gibt ewiſſe Gewohnheitsſünder, welche von Zeit 5 Zeit ihr Gewiſſen
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entlaſten wollen, und deshalb In Vorausſicht de nahen Beichttages
acht oder vierzehn Tage lang ſich der unde enthalten, um emn
Zeichen g9  E Willens dem Beichtvater bringen zu können, auch
wohl die er Woche nach der Beicht ſich inacht zu nehmen en
ſpäter aber keinen 9 Vorſatz mehr ennen und wieder Sünde
auf Uunde häufen Tritt ſo Verfahren regelmäßig ein, ſo iſt
das nur eine Täuſchung des Beichtvaters bezüglich des Willens,
eS iſt eln geſchicktes erdecken der Mangelhaftigkeit genügendem
Vorſatz Solchen Beichtkindern muſs ernſt in's Gewiſſen

EE eredet
werden, und ſie nicht einen entſchiedenern Willen zeigen, nicht
bloß auf vierzehn Tage, ondern für immer mit der Sünde 3u
brechen, iſt ihnen die Losſprechung aufzuſchieben. Doch kann und
ſoll man von der zeitweiligen Enthaltung von Sünden Anla nehmen,
um ihnen zu zeigen, wie das Freibleiben von ſchwerer Uunde Unter
dem Beiſtande der göttlichen nade keine Unmöglichkeit ſei; as ſie
einige ochen hindurch vermocht hätten, ſei ihnen auch auf längere
Zeit möglich, ſie nur allwöchentlich oder alltäglich den ent  ·
ſchiedenen Willen Erneuern und zur Zeit der Verſuchung eten wollten,
und vor allem oft, nach Ablauf von der einen oder andern Woche
im Empfang der Sacramente ſich von neuem Kraft holten

Noch ernſter müſſen natürli 0 behandelt werden, welche
nicht einmal ein zeitweiliges Freibleiben von ſchwerer Sünde 3u⸗
ſtande gebracht aben, ſondern vielleicht ſchon jahrau jahrein trotz
wiederholten Beichten ſofort wieder dieſelben Gewohnheitsſünder waren
Das ſind die Rückfälligen im vo  en Sinne des ortes

Kam nun der Rückfall Qus einer äußern freiwilligen Ge
legenheit, dann ieg hier gegründetes nzeichen vor, daſs der El
Qter oder die Beichtväter ni immer ihre Pflicht gethan haben. Denn
ein rückfälliger Gelegenheitsſünderc weit eher Ufg ehen der
freiwilligen Gelegenheit angehalten werden müſſen; amit vare die
Quelle der Sünden und des Rückfalls verſtopft geweſen. Va, auch

die Gelegenheit nich 0 freiwillig, ſondern halb noth
wendig, jedoch Unter fern abwendbar war!: dann muſste nach ein
paar erfolgloſen Verſuchen jene Opfer der Ausſcheidung der Gelegen
hei gefordert werden. 168 ſe durch Aufſchub der Losſprechung
zu erzwingen, waäre die Aufgabe und Pflicht des Beichtvaters geweſen:
bei einer 0CCaS¹0 In 886 0 e v das zweite⸗ bder drittemal ſchon
nich losſprechen ſollen, bis die Trennung durchgeführt war; bei

OECAS10 IIOII In 6886 nicht, bis wenigſtens eine zeitlang die
Gelegenheit gemieden nur dieſe ſelten, nach langen Zwiſchen
räumen, wieder vorlag, konnte nicht durch Aufſchub der Losſprechung,
ſondern müſste urch Entgegennahme ernſtlicheren Verſprechens und
Anwendung anderer Mittel das Urtheil über den ernſten Willen ——
Bei  inde gefeſtigt werden.

jener gewohnheitsmäßige, von Beicht 3 El ſich wieder⸗
holende Rückfa von uvn N ch ohne äußere Gelegen
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heit dann gerade iſt eS von Wichtigkeit, die obige Unterſcheidungeines Rückfalls im theologiſchen Sinne von andern Rückfällenmachen, zu unterſuchen, ob der Rückfall ſtets ohne Kampf und
Widerſtand, kurz nach geſchehener Beichte, Unter Vernachläſſigungoder doch nur trägen Anwendung der vom Beichtvater bezeichnetenBeſſerungsmittel geſchah; oder ob der in den jeweiligen Beichtengefaſste Vorſatz ſich Urch einen die erſten Tage oder auch Wochenhindurch geführten Am die Verſuchungen als ern erwies,
allmählich erſt erſchlaffte und dann in einen unglücklichen Sünden
fall für ange wieder egraben lag In etzterm iſt vor allem
der Wille dahin zu ſtählen, daſs öfters als bisher der ernſte Vorſatzott treu leiben erneuert werde, womöglich durch wirklichen
Empfang der Sacramente, onſt durch ernſte Selbſteinkehr, ähnlichder Vorbereitung zum wirklichen Sacraments⸗Empfang, Tle vor
einem Bilde des Gekreuzigten, und daſs, wider Erwarten en
neuer Rückfall ſich ereignen 0  E, glei nach der erſten unde
die u zum Bußgericht ſtattfinde. eig ſich dazu der ück
fällige willig und bereit: dann können die auch häufigeren Rückfällenicht ˙o gegen ihn zeugen, daſs ſie ihn der nochmaligen Losſprechung
für unwürdig machten. War aber der Rückfall, wie oben geſagt,Ofor wieder da, ohne am und Energie, dann muſs reilich dem
Sünder das Gefährliche ſeiner Lage und das Unzulängliche ſeines
Vorſatze ühlbar gemacht werden. Ein entſchiedener und feſter Wille,
die unde nicht mehr begehen, vendet wenigſtens auch Mittel
zur eſſerung

* an, und ird nicht E wieder vom leiſeſten Wind
hauch ausgelöſcht. aher bietet die Vergangenheit eines ſolchen Rück
älligen einen allerdings ſtarken rund, die Zulänglichkeit von
bisheriger Reue und Leid anzuzweifeln. ibt das Beichtkind alſo
auch jetzt nicht beſſere Beweiſe von aufrichtigem und entſchiedenemWillen, dann iſt ihm die Lo  rechung aufzuſchieben. Möglicher⸗weiſe die ernſte Erklärung des Beichtvaters, daſs eine Los
prechung, wie bisher, nicht mehr denken ſei, und die 0 An
drohung nicht abſolvieren, wirkt ſchon ſo heilſam auf den Rückfälligenein, daſs ELr ſich aufrafft und jetzt endlich entſchiedenern Willen zeigtdann man's bei der Drohung bewenden; onſt iſt die Drohungauszuführen und die ſacramentale Ausſöhnung mit btt auf einigeZeit 3 verſchieben. Doch muſs der Aufſchub ſo eingeleitet und ſo
bewerkſtelligt werden, daſs das Beichtkind nicht entmuthigt; viel⸗
mehr muſs der Muth und die Hoffnung auf die allvermögendeGnade recht Iin ihm erweckt werden. Die leider ſchon ſo lang genährteGewohnheit möge eS ihm chwer machen, kämpfen, aber eines
kurzen Kampfes ſei ott und der Himmel doch wert; bei
Anſtrengung würde CS leichter werden, als ſelber glaube; die
böſe Gewohnheit könne und müſſe EL durch gute Gewohnheit üher⸗
winden ſollte aber auch trotz der jetzt in's Werk geſetzten Anſtrengungder böſe ein ihn vielleicht wieder zum Falle gebracht haben, o
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olle EL 10 nicht deshalb eS unterlaſſen, Am feſtgeſetzten Tage na
acht obder vierzehn Tagen) wieder N den Bei ſtuhl 3u kommen.
Zudem wird es nützlich ſein, auf die Bedeutung und Wirkſamkeit
der lko Reue das Beichtkind aufmerkſam zu machen

ibt ſich der Beichtvater auf dieſe Weiſe Mühe, den
Betreffenden zu disponieren, 0 wird ELr nicht ſelten erreichen, daſs
entweder der Ufſchu der Losſprechung gar nicht nöthig iſt, oder
doch, daſs nach kurzem Aufſchub die Losſprechung ertheilt werden
kann. Ein Rückfall in der beſtimmten Zwiſchenzeit, we für den
Aufſchub der Losſprechung angeſagt worden, würde traurig
ſein, aber nicht immer hindern, die Losſprechung rotzdem ertheilen.
Geſchah der Rückfall erheblich eltener, als ſonſt; geſchah EL nach
vorausgegangenem, mehrmaligem Kampf und Sieg dann ſporne man
den Willen noch eifriger an, ſpreche aber von den Sünden los, falls
Nur der Sünder den abſoluten illen, nicht mehr zu ſündigen,
gefaſst hat

Lehrreich ſind in dieſer Beziehung die Beiſpiele der Heiligen
in der Verwaltuug des Bußſacramentes. Wir entnehmen zwei bekannte
Beiſpiele dem Manuel des COnfesseurs von Gaume 336 und
338 In beiden Fällen andelte eS ſich rückfällige Gewohn⸗
heitsſünder bezüglich der heiligen Tugend. Der Bernhard Ie
im Beichtgericht auf einen dieſer Unglücklichen, der ſich nicht einmal
zu einem rnſten Willen, für immer der Unde zu entſagen, auf
raffen konnte. Da var ein ſofortiges Losſprechen ausgeſchloſſen
Der Heilige El den Betreffenden nach drei agen wieder zur Beicht

kommen, und wenigſtens dieſe drei Tage lang 3 ren der
allerheiligſten Dreifaltigkeit ſich der unde zu enthalten. Der Sünder
hält Wort Der Heilige räg ihm auf, das Gleiche nochmals 3
Un ren der ſeligſten Jungfrau. Der Sünder 0 chon
Kraft und Muth gewonnen; ETL ringt's bis zu ſechs agen, ohne
wieder zu fallen. Zum drittenmale räg der Heilige dasſelbe auf,

Ehren des Schutzengels und E für's Ende dieſer robe
die Losſprechung in ſichere Ausſicht. Auch dieſe Probe wird beſtanden,
aber zugleich iſt in dem ſon rückfälligen Sünder durch die nade
Gottes der Wille ˙ gekräftigt, daſs EL ernſtli verſpricht, nicht nur

für drei Tage, ondern für ſtets der unde Lebewohl 3 agen
var geheilt. Der Philipp Neri behandelte einen ähnlichen

Rückfälligen in etwa  U anderer Weiſe Derſelbe 0 die ſchmähliche
Gewohnheit, faſt alle Tage in die Sünde 3u en Er kommt zum

Philipp mit Reue über ſeine Sünde und verſpricht Beſſerung.
Der Heilige gibt ihm zur Buße kaum etwas nderes auf, als ſofort
wieder zur Beichte zu kommen, venn ſich von eine unde
ereignet aben 0  E ohne den zweiten Rückfall abzuwarten. Da  S
Beichtkind ehorcht, wird ets mit erſelben Buße entlaſſen und
losgeſprochen: nach ein paar Monaten var die tief gewurzelte
Gewohnheit ausgerottet; der unenthaltſame Gewohnheitsſünder war
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engelgleich an Rendei geworden. HOraae bei ſolchen Sünden iſt
äufige, ſehr häufige Zuflucht Sacrament der Buße ein faſt
nothwendiges ittel; und da braucht man, enn 9  E vor
handen iſt und Muth zum Kampfe, auch öfterer Rückfälle
die Losſprechung nicht 3 verweigern.

Rathlos kann vornehmlich dann der Beichtvater werden,
der I errührt, zum El wenigſtens herrührt von einer
äußern, nicht gerade freiwilligen Gelegenheit.

ſt dieſe nicht freiwillige Gelegenheit eine abſolut nothwendige,
dann unterſcheidet ſich die Behandlungsweiſe des un der Gelegenheit
öfters rückfälligen Sünders kaum von der Behandlungsweiſe deſſen,
der Qus innerer Schwäche immer wieder in die en Sünden fällt
8 iſt ni anders möglich, als die Anwendung geeigneter Heil
mittel vorzuſchreiben, dieſe Anwendung ſo ange einzuſchärfen und
nöthigenfalls 3u verſchärfen, bis wirkſame Beſſerung rfolgt Wird
alſo dieſer Vorſchrift vom Beichtkind ni die gehörige olge geleiſtet,
˙ iſt die Befolgung mit Androhung der Abſolutions⸗Verweigerung,
beziehungsweiſe mit Ausführung dieſer Drohung zu erzwingen.

ſt die Gelegenheit nicht eine abſolut nothwendige, ondern
nUur moraliſch nothwendige, ihre Entfernung mit großen
Schwierigkeiten verbunden; dann gerade iſt eS Sache der Klugheit,
nach eiden Seiten hin eS richtig zu emeſſen einerſeits, Vie lange
man trotz Rückfalls, ſich auf die Verordnung von Heilmitteln beſchränken
darf, welche die Gefahr aus einer nahen zu einer entfernten
nachen geeignet ſind; andererſeits, wann man ſ

lehli die Hoffnung,
auf dieſe Weiſe Beſſerung 3 erzielen, muſs fallen laſſen, und,
mit Auferlegung großer Opfer, die thatſächliche Entfernung der Gelegen
heit Unter Verweigerung weiterer Losſprechung V fordern hat en
haben wir E.  VV als einen unſichern und täuſchenden Maßſtab bezeichnet,
den Unterſchied wiſchen ſogenannter nächſter Gelegenheit und noch
n nächſter Gelegenhei durch ein Rechenexempel eſtſetzen zu
wollen: als ob wohl von nächſter Gelegenheit ſprechen müſste,
venn emand von zehnmalen, ELr in einer beſtimmten Gelegenheit
war, acht oder neunmal gefallen ſei, .

2

2⁰ aber noch nicht nächſte Gelegen  25
heit ſei, wenn von den zehnmalen eS fünf oder ſechsmal 5  ur unde
käme. Al  8 allgemeiner Maßſtab kann dieſe Berechnung allerdings nicht
gelten; aber kann ihn auch nicht für alle Fälle al Thorheit
bezeichnen. Thorhei und Vermeſſenheit wäre wo das geſtehen
wir, ſich noch freiwillig in eine Gelegenheit oder Gefahr 3u
begeben, in der man auch eben o oft gefallen, al  U ni gefallen
ware Freiwillig und ohne wichtigen Grund dies un, wäre ein
Aufſuchen der nd  en Gelegenheit oder einer Gelegenheit, die der
nächſten Gelegenheit gleichwertig iſt, ein ündhaftes Aufſuchen.
Geſchähe * aber aus wichtigen Gründen und Unter Anwendung
von Vorſichtsmaßregeln und ebe dann dürfte freilich ein weſent⸗
licher Unterſchied beſtehen, ob man früher ebenſo oft von Sünde
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frei blieb, al fiel, oder bb CS faſt iminler zum Falle kam. In  — der
letztern Vorausſicht mu  en für die nochmalige Zulaſſung der Gefahr
trotz Anwendung geeigneter Schutzmittel, die Gründe ſo hochgradig
ſein, daſs die Vermeidung der Gelegenheit einer moraliſchen nmög  ·
lichkeit gleich käme; in der andern Vorausſetzung dürften doch auch
minder ſchwere Gründe genügen.

Was hier von einer nochmaligen ulaſſung der Gefahr, alſo
eigentlich von einer 06CCaS¹ IIOU 1I 688E geſagt wird, hat ſeine
Maloge Anwendung auch auf die 0CCAS¹0 In SS8SE Hielt ſich Fallen
und Nicht⸗Fallen ungefähr das Gleichgewicht, dann braucht man

augenſcheinlich nicht Uunter ſolchen Opfern des Beichtkindes von dem⸗
ſelben das thatſächliche Aufgeben der Gelegenheit 3u fordern, als
wenn eS regelmäßig zum Fall mn die unde kam; ielmehr hat man

gegründete offnung daſs die ſorgſamere Anwendung von Vor
kehrungsmitteln oder Anwendung ſchärferer Mittel ohne thatſächliches
Ufgeben der Gelegenheit dieſer ihre Gefahr enehmen könne. Hier
die richtige einzuhalten, ſo daſs man weder di. Gefahr Unter
0 und 4 ange noch geſtatte, noch auch Uunter Forderung großer,
kaum leiſtbarer er die Gelegenheit thatſächlich da beſeitigen El

eine Befolgung des Befehls nicht zu erwarten iſt und Unter
Belaſſung der Gelegenheit ihre Gefahr ſehr abgeſchwächt werden
önnte: das kann nicht nach ſtarrer Formel elernt werden; da  8
uſs der Beichtvater von Fall 3 Fall ermeſſen; dazu muſs Er,
Uunter Miſstrauung ſeiner bloß natürlichen Einſicht, ſich durch de
müthiges Gebet auch Licht und Leitung des heiligen Geiſtes erbitten.

Es läſst ſich allerdings nicht leugnen, daſs Fälle ſich ereignen,
IN welchem einerſeits die Gegenwart des äußeren Anlaſſes 0
Oder Perſon) einen ſolchen gewaltigen Reiz ausübt, und anderer⸗
E der betreffende Gelegenheitsſünder erfahrungsmäßig eine
Schwäche und Willenloſigkeit bekundet, daſs dem Beichtvater ſich
die Ueberzeugung aufdrängt, enn Aufrechtbleiben in der Gefahr werde
dem Betreffenden chwerer allen, als die em  2 für Allema auszuführende,
wenn auch mit chweren Opfern verbundene Trennung. Dann EL

fordert ES das mit des Beichtvaters, daſs das Beichtkind zu
Eſem er bereit macht und daraufhin auf raſches Handeln dringe.
Den ſubjectiven Reiz Ur  1 den Sünder und deſſen ſubjective
Schwäche muſs freilich der Beichtvater hier in Betracht ziehen; dieſe
können ber das on gewöhnliche Maß hinausgehen. CTL trotzdem
muſs, noch andere und Hilfsmittel möglich ſind, nicht
das gefordert werden, was enn übermenſchliches Er wäre, oder
was nUuLr da  I diente, den Sünder noch tiefer In die Sünden 3u

und der Verzweiflung zuzuführen.türze Bei einer ſolchen nothwendigen Gelegenheit, ſei ſie nun

abſolut, oder nUuL moraliſch, doch ſo weit nothwendig, daſs man

glaubt, ſie vorläufig wenigſtens belaſſen müſſen, kann nun wohl die
flicht des Bei  ater ahin gehen, daſs ETL bei beſtändigem ück



781

fall Unter Umſtänden auch durch Aufſchiebung der Losſprechung den
erforderlichen Her in Anwendung der geeigneten und Vor⸗
ſichtsmittel erzwinge. Nie die Verweigerung oder den Aufſchub der
Losſprechung für berechtigt halten, Are  . axismus; ihn bei jedemRückfall anwenden wollen, unleidliche Stren

Es ſind ahrha goldene orte, E Leo XII in ſeinerEncyklika Oharitate Christi Im Jubiläumsjahr 1825 niedergeſchriebenhat, und wohl wert, öfters beherzigt zu werden, ezügli der
Verweigerung oder des ufſchube der Lo  rechung freilich nichtlax, aber auch 10 nicht ſtrenge zu handeln „Der Beicht⸗vater“, El eS da, „muſs vor Augen aAben die Anweiſungendes römiſchen Rituals: CELr ſehe wohl zu, wann und Eem die Los
ſprechung 3u ertheilen, verweigern oder aufzuſchieben ſei, QAmi
ELr nicht diejenigen losſpreche, die dieſer 0  0 unfähig ſind;ſol ſind, die gar keine Zeichen von Reue geben, die Haſs und
Feindſchaft nicht ablegen, fremdes Gut, obwohl ſie können, nichtzurückgeben, die nächſte Gelegenheit zur Sünde nicht meiden, nochſon die Sünde aufgeben oder ihr (ben beſſern wollen; oder 0  E.die öffentliche Aergernis egeben aben, ſie nicht öffentlichGenugthuung eiſten und das Aergernis eben ꝗ

.

eder ieht nun,
wie weit dieſe Vorſchriften von der Handlungsweiſe derjenigen ab
ſtechen, welche kaum eine werere Sünde gehört Aben oder 12.  —manden in vielfachen Sünden verwickelt antreffen, und ſchon ſofortausſprechen, ſie könnten nicht abſolvieren. Gerade denen nämlich ver
weigern ſie ihre deren Pflege vor allen von demjenigen über⸗
tragen iſt, der da ſagt Nicht die Geſunden bedürfen des Arztes,
ondern die Kranken. Und wie weit entfernen ſich von jenen
Vorſchriften, welchen kaum jemals der bei der Gewiſſenserforſchungaufgewandte Fleiß oder die vorliegenden Anzeichen von Reue und
Leid genügen, ſich zur Ertheilung der Losſprechung für berechtigt
zu halten, und ſ

leBli dann er 3 ſein meinen,
enn ſie ihre Beichtkinder behufs Lo  rechung auf ſpätere Zeit ver
tröſten Wenn irgendwo Mäßigung ant 0 iſt, dann vor
nehmlich hier, damit weder eine 3 große Leichtigkeit bei der
Losſprechung Leichtigkeit m Sündigen hervorrufe, noch 3 U große
Schwierigkeit die Gemüt
Verzweiflung entgegentreibe.

her von der Beicht abwendig mache und der

Manche zwar ſtellen ſich dem Beichtvater ganz ohne richtigeDispoſition, aber oftmals doch ſo daſs die Undisponierten disponiertwerden können, wenn nur der Prieſter, mit der BarmherzigkeitChriſti eſu angethan, der gekommen iſt, nicht die Gerechten, ſonderndie Sünder zu rufen, * E*  E  L ſich nUuL Mühe koſten zuaſſen und geduldig und ſanftmüthig das Beichtkind zu behandeln.Wenn das nicht thut, dann muſs man freilich agen, daſs nichtbeſſer disponiert zum Beichthören kommt, als die anderen um Ab
legen der EI Für undisponiert nämlich ſind nuLl jene halten,

Linzer „Theol.⸗prakt. Quartalſchri 1897
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nicht welche auch noch ſo ſchwere Sünden begangen Aben, oder
jahrelang von der Beicht entfernt lieben denn des Herrn Barm⸗
herzigkeits⸗Erweiſe ſind ohne Zahl und der Schatz ſeiner üte iſt
unerſchöpflich noch auch ſolche, we  ea weil ungebildet und chwer
fällig, ſich ſelber nicht erforſcht haben und ohne de  8 Beicht⸗
vaters nie zu einer Gewiſſenserforſchung kommen; ſondern
für undisponiert ſind olche zu halten, we trotz der nothwendigen,
nicht beſchwerlichen Usfrage eitens des Beichtvaters, und trotz
allen Fleißes, den EL aufgewandt hat, ſie zur Reue über die Sünden
zu bringen, trotz ſeines inbrünſtigen Gebetes zu ott und en Eifer  O,
N dem ſeine lebe ſich erſchöpft hat, dennoch dergeſtalt ohne Reue⸗
ſchmerz und ohne Aeußerung deru bleiben, daſs vernünftiger⸗
weiſe urtheilen muſs, ſie entbehren ſelbſt der Bußgeſinnung, e
ſie empfänglich mache, vermittelſt des acramente die Gnade Gotte
aufzunehmen. Wie immer aber auch diejenigen beſchaffen ſein mögen,
we zum Beichtvater hinzutreten, ſo muſs dieſer vor allem 1
hüten, daſs ni iii Qus ſeiner Schuld veranlaſſe, daſs jemand
von ihm ſcheide voll iſstrauen auf Gottes üte oder voll Ab
neigung das Sacrament der Wiederverſöhnung. Beſteht alſo
ein gerechter Grund, die Losſprechung aufzuſchieben, dann der
Beichtvater in möglichſt ſchonender Weiſe die Betreffenden davon
überzeugen, daſs die orge für ihr Seelenheil und eigene Pflicht
jene Aßrege nöthig gemacht hätten, und EL muſs ſie aufs reund
lichſte zu beſtimmen ſuchen, recht bald nach Tfüllung der auferlegten
orderungen zurückzukommen, Anl der 0  0 der Losſprechung
alsdann theilhaftig zu werden und ſich de Beſitzes der göttlichen
Gnade dann freuen zu önnen.“

Beſonders in unſeren Tagen, die ſich durch Abfall vom reli
giöſen Eifer auszeichnen, iſt 0  — Vorſicht vonnöthen, Um nicht
durch arte und Strenge vom Beichtſtuhl abzuſchrecken. , wO dieſe
Schlaffheit und Lauheit errſchen geworden iſt, hat der Beichtvater
nicht ſo ſelten Grund, bei zweifelhaft bleibender Dispoſition, bei
der EL onſt und fürs gewöhnliche die Losſprechung aufzuſchieben
ätte, bedingungsweiſe die Losſprechung A ertheilen. Der heilige
Alfons billigt dies gerade bezüglich eines rückfälligen Beichtkindes
für den Usnahmsfall, „daſs vernünftigerweiſe ürchten müſſe,
der Betreffende würde nicht wieder 5  Ur Beicht zurückkehren und dann
ganz In ſeinen Sünden verkommen“ (S Alph 60 IOT. lib
II. 432. IV) Da kann dann das aradox Scheinende ſich ereignen,
daſ man ſehr wohl einem weniger gut Disponierten die Abſolution

freilich nur bedingungsweiſe ertheilt, während man ſie inem
beſſer aber doch auch noch zweifelhaft Disponierten eine zeitlang
aufſchiebt. Nur die gegründete ur E.  IV möge der Aufſchub der
Abſolution den Betreffenden noch ſchlimmer machen, iſt 10 Grund
dieſelbe ſofor bedingungsweiſe zu ertheilen. Dieſe gegründete Furcht
faſst der Beichtvater aber vorzugsweiſe Aus dem Mangel QOu reli⸗
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giöſem ifer, alſo Aus der recht dürftigen Dispoſition, die vielleichtnoch eben ausreicht, beim geringſten Anprall einer ernſtern Schwierig⸗keit aber zu oden 3u fallen * Wer hingegen In Sünden zwarverſtrickt iſt, auch jetzt noch nicht die ſichere Bürgſchaft genügenderFeſtigkeit bietet oder noch nicht alle ſeine chwer verbindlichen ENerfüllt hat, Qbet aber ſoviel religiöſe Kraft noch beſitzt, daſ ihm das
er einer nochmaligen El nicht ſo ſchwer dünkt: bei dem dar
man das ſchärfere, aher auch gründlicher heilende ittel d  C5  2 Aufſchubesder Losſprechung Unter den gegebenen Umſtänden ſchon anwenden.

Daſ übrigens auch der heilige Alfons den ufſchu der Los
prechung nicht für ſo viele ＋ befürwortet, erhellt aus ſeiner
Lehre, daſs, fall  D  3 eS ſich nicht um Gelegenheitsſünder handelt,

jeden Preis QAus der Gelegenheit heraus müſſen, ſelbſt die rück
fälligen Beichtkinder immer wieder von neuem abſolviert

N. werden
könnten, enn ſie irgend enn ſogenanntes „außergewöhnliches“ Reue⸗
zeichen an ſich trügen.

Vielleicht hat * einige Leſer befremdet, daſs auf dieſe außer  2  2
gewöhnlichen Reuezeichen bisher nicht aufmerkſam gemacht wurde.
Es eſchah dies ni aus Verkennung der Bedeutſamkeit ſolcher An
zeichen, enn ſie wirklich eine außergewöhnliche Reue bekunden;allein der E  Le über die außergewöhnlichen Reuezeichen egen Wwir
darum nicht eine entſcheidende Bedeutung bei, eil ihr Begriffund ihre Umgrenzung nicht ar egeben werden kann, und weil man
ihnen eine ausſchließliche Beweiskraft ſchwerlich zuzuerkennen vermag.
Unſeres IA  en  * läſst ſich die Lehre über Zeichen der Reue und
ihre Beweiskraft in olgende Sätze zuſammenfaſſen:

98 gewöhnliche Zeichen von Reue beſteht In der ernſten
Ausſage und Verſicherung des Pönitenten ſelbſt Dieſe Ausſage iſt
Ur gewöhnliche genugſam beweiskräftig, nämlich ſolange nicht enn
poſitiv triftiger Grund für die Unaufrichtigkeit oder Selbſttäuſchung
des betreffenden Beichtkindes vorliegt.

äufiger Rückfall ſchwächt die Beweiskraft der bloßen Aus
ſage des Pönitenten ab, wie ſchon oben geſagt und erklärt wurde.
Wenn man auch nicht glei bewuſste Unaufrichtigkeit zu vermuthenberechtigt iſt, ſo doch eine Selbſttäuſchung bezüglich de erforderlichenabſoluten Willens, in Zukunft nicht mehr zu ſündigen. iſt alſo

ſehen, ob jetzt wenigſtens außer der bloßen Ausſage ſich etwas
Greifbares entdecken läſst, welches der Beweiskraft jener Ausſage
zu Hilfe komme. Es ſollte da etwa umſo Greifbareres ſein, 16
weniger etwa verſchiedener erſchwerender Umſtände wegen der
bloßen Ausſage und Verſicherung des Pönitenten rauen kann.

Was da zu fordern und E Zeichen die Ausſage 66
nügend kräftigen, das kann nicht al für alle Fälle giltig oder
auch erforderlic aufgezählt werden. Da pielen ſoviele Umſtände und
ſubjective Einzelheiten hinein, daſs das Urtheil dem jeweiligen klugenErmeſſen de Beichtvaters anheimgeſtellt werden muf  D

53*
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Anhaltspunkte zur Orientierung leten freilich jene als
„außergewöhnliche“ Reuezeichen aufgeführten Vorkommniſſe, Die ſie
der heilige Alfons von Liguori (lib. 460), der heilige Leonardus

ortu St Mauritii anführen. (Vergleiche auch ehmtu
60 IIIOT. II 427) Daſs ſie aber nicht enn für alle Fäll  *
giltiges oder auch nUuLr erforderliches Richtmaß ilden, geht genügen
aus der ſchätzung hervor, welche der heilige Alfons den ver
ſchiedenen dieſer Zeichen angedeihen läſst, indem ihnen bald eine
beweiſende, bald eine nUuLr beweisverſtärkende mit mehr oder weniger
Sicherheit beilegt

Es önnten hier nun noch im Einzelnen die hauptſächlichen
nächſten Gelegenheiten und die Behandlung der Gelegenheits⸗ und
Gewohnheitsſünder nach dieſen beſonderen Tten von Gelegenheit
beſprochen werden. Doch das Weſentliche iſt in der hier gegebenen
allgemeinen nweiſung geſchehen Daher brechen wir, vorderhand
wenigſtens, ab mit einer kurzen Zuſammenſtellung als Endreſultat
der ganzen Ausführung:

Bei freiwilliger Gelegenheit In 688E iſt die Losſprechung
vor thatſächlich geſchehener Entfernung eine übel angebrachte Milde
7 ſei denn, daſs einerſeits Unter den gegebenen Umſtänden das
Zurückkommen des Beichtkindes erheblich chwerer iſt, als die wirkliche
Entfernung der Gelegenheit, und daſs andererſeits das Beichtkind
noch nicht n ſeinem Verſprechen der Beſeitigung den Beichtvater
getäuſcht hat

Dasſelbe gilt bezüglich der thatſächlich ins Werk 3 etzenden
Anwendung geeigneter Schutzmittel, wenn ES ſich eine unfrei  2
willige Gelegenheit handelt, wenn in dieſem Falle das Beichtkind
ſchon das eine oder anderemal ſein diesbezügliches Verſprechen nicht
gehalten hat * gilt dies auch für die Gelegenheiten NOII III 8S8E

Handelt eS ſich die erſtmalige Behandlung eines ſolchen der ſich
mM unfreiwilliger Gelegenheit befindet, dann kann man auf ernſtliches
Verſprechen hin losſprechen.

ſt die Gelegenheit nicht zwar eiwillig, aber auch nich
gerade unabwendbar: ſo muſs x˖

leB auch unter erheblichern
Opfern auf die thatſächliche Trennung erkannt werden, die
Erfahrung gezeigt hat, daſs entweder auf ernſte Anwendung oder
auf Wirkſamkeit der anderen ittel nicht rechnen iſt

Handelt eS ſich den Rückfall in Sünden ohne äußere
Gelegenheit, alſo Qus ſubjectiver Schwachheit oder Leidenſchaft: ſo
iſt vor allem auf Verordnung geeigneter Schutzmittel das Uugen⸗
merk zu richten. Falls der öniten dieſelben un Anwendung bringt,
ſo iſt hier vor allem mi Behandlung Platze; nicht Aufſchub der
Lo  rechung, ſondern häufige, ſehr häufige Beichte iſt da das räthliche,
vielleicht nothwendige ittel * aber orgfa oder 9
Willen in Anwendung der vorgeſchriebenen ittel, dann iſt auch hier
eitweiſe eine ernſtere und ſtrenge Behandlung
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Analog hat der Beichtvater zu vérfahren bei den In noth
wendigen Gelegenheiten ſich befindenden Sündern, denen eine Ent
fernung der Gelegenheit infach unmöglie iſt

jedo muſs der Beichtvater ſeinerſeits alles thun,
damit das Beichtkind nicht muthlos oder gar verzweifelnd QAus dem
Bei  u  E gehe, ondern voll Vertrauen auf Gottes Gnade und
ermuthig zu chriſtlichem ampf Verſuchung und böſe Gewohn⸗
heit aher Tdrücke EL nie einen Sünder mit Bußen, ſondern
bemeſſe dieſelben nicht bloß nach deſſen phyſiſchen Kräften und den
Lebensverhältniſſen, ſondern auch nach deſſen größerer oder geringerer
geiſtigen Schwäche; ETL richte den aber chwachen Willen auf
und ſtärke denſelben allmählich; nicht aber erſticke oder re 7 ihn

Monſignore ebaſtian Kneipp Als Heelſorger.
Geſchildert von Dir Andreas mi Director des Georgianums, Univerſitäts⸗

profeſſor, erzb geiſtl. Rath m München
Das äußere Leben und die ärztliche Wirkſamkeit des Monſignore

oder wie EL gewöhnlich enannt wurde des errn rälaten
Kneipp iſt ereits von den verſchiedenſten Seiten theils in öffent
lichen orträgen von ihm ſe theils von anderen behandelt worden;
weniger wurde bisher die ſeelſorgerliche Thätigkeit de Verſtorbenen
in Betracht gezogen und doch verdient auch dieſe die Aufmerkſamkeit,eil im vorhinein erwarten iſt, daſs emn origineller Mann eln
Talent nach mehreren Seiten hin verwerten ſucht Da reiber
dieſer Zeilen mehr als 42 V  ahre zu Prälat Kneipp mn eund⸗
ſchaftlicher Beziehung and, ſo m  n einzelne Züge Qaus dem ſeel
ſorgerlichen Wirken des Verewigten hier angeführt werden.

Kneipp Sebaſtian war 17 Mai 1821 zu Stefansried Iin
der Pfarrei Ottobeuren geboren, begann iR 21 Lebensjahre Unter
Beihilfe des Kaplans und ſpäteren Lyceal

Profeſſors und päpſtlichen
Prälaten Mathias Merkle die Studien; wurde nach zweijähriger
Vorbereitung 1844 m das Gymnaſium zu Dillingen aufgenommen,
abſolvierte theils zu Dillingen, theil  8 München 848/49 den
philoſophiſchen Curs und erhielt, nachdem ETL noch im erſten V  QO  ahre
ſeiner theologiſchen Studien das Lyceum zu Dillingen frequentiert
hatte, für die ahre 1850/52 einen Teipla QW2 Georgianum 3
München. Nachdem die theologiſchen Studien vollende atte,
wurde in der Domkirche zu ugsburg Auguſt 1852 zum
Prieſter geweiht und von den Vorſtänden des Georgianums Uunterm
17 Auguſt m folgender Weiſe qualificiert: „Kneipp Sebaſtian be
ſitzt ſehr viele Fähigkeiten, vorzüglichen Fleiß, ſehr viele Kenntniſſe
Die Lücke in enſelben atiert von der mangelhaften Vorbildung,indem Kneipp ereits er ſehr vorgerückt war, als EL vom
Webſtuhl ſeines Vaters und den bäuerlichen Arbeiten, gemahnt durcheinen unüberwindlichen rang, den Studien ſich zuwandte. Sein


